
Ablehnung eines Sachverst�ndigen unzul�ssig

§ 406 ZPO, § 12 FGG

Im FGG-Verfahren ist die Ablehnung eines Sachverst�ndi-
gen wegen des Amtsermittlungsgrundsatzes nicht mçglich.

Brandenburgisches OLG, Beschl. v. 20.10.2004 – 15 WF
372/04 (AG Potsdam)

Aus den Gründen: Die als einfache Beschwerde gem. § 19
Abs. 1 FGG statthafte sofortige Beschwerde des Antragsgeg-
ners hat im Ergebnis keinen Erfolg. Dabei mag dahinstehen, ob
die von dem Antragsgegner gehegte Besorgnis der Befangen-
heit der Sachverständigen begründet ist oder nicht, denn darauf
kommt es nicht an. Das Ablehnungsgesuch kann deshalb im
Ergebnis keinen Erfolg haben, weil es nicht zulässig ist.
Der Senat vertritt die Rechtsauffassung, dass § 406 ZPO, der die
Ablehnung eines Sachverständigen im Zivilprozess regelt, im
Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit nicht, auch nicht ent-
sprechend, anwendbar ist, dass also eine Ablehnung von Sach-
verständigen im FGG-Verfahren nicht stattfindet. Dies folgt
daraus, dass das FGG-Verfahren in Bezug auf die Sachverhalts-
aufklärung durch das Gericht eine grundsätzlich andere Struktur
aufweist als der Zivilprozess.
Im Zivilprozess ist der Richter an den Sachvortrag der Parteien
und ihre Beweisangebote gebunden und hat den entscheidungs-
erheblichen Sachverhalt, sofern die für die streitigen Behauptun-
gen angebotenen Beweise nicht zu einem eindeutigen Ergebnis
führen, notfalls nach Darlegungs- und Beweislastgrundsätzen fest-
zustellen; es ist vor diesemHintergrund evident, dass die Gehilfen,
insbesondere die Sachverständigen, derer sich der Richter bei der
Beweiserhebung bedient, ebenso unvoreingenommen sein müssen
wie er selbst. Das FGG-Verfahren hingegen ist vom Amtsermitt-
lungsgrundsatz geprägt (vgl. § 12 FGG). Danach ist der Richter
verpflichtet, den Sachverhalt auch unabhängig von den Anträgen
der Verfahrensbeteiligten umfassend aufzuklären und hierbei alle
ihm zu Gebote stehenden Erkenntnisquellen zu nutzen. Neben
dieser Verpflichtung ist für ein eigenständiges Recht der Betei-
ligten, einen Sachverständigen abzulehnen, kein Raum.
Sofern sich aus den Gründen eines dennoch gestellten Ableh-
nungsgesuchs Zweifel an der Richtigkeit der Feststellungen des
Sachverständigen ergeben, sind diese bei der Sachentscheidung
zu berücksichtigen bzw. von Amts wegen weitere Ermittlungen
durchzuführen. Im Einzelfall, nämlich wenn die Bedenken gegen
die Unvoreingenommenheit der Sachverständigen nicht von der
Hand zu weisen sind, kann dies auch ohne einen besonderen
Antrag eines der Beteiligten dazu führen, dass der Richter nach
pflichtgemäßem Ermessen gehalten ist, das Gutachten überhaupt
nicht zu verwerten, sondern ggf. von Amts wegen ein weiteres
Sachverständigengutachten einzuholen. Tut er dies nicht, kann
dies die Fehlerhaftigkeit der Sachentscheidungen zur Folge ha-
ben, sodass sie ggf. im Rechtsmittelverfahren aufzuheben ist.

Mitgeteilt von Ingeborg Rakete-Dombek, Rechtsanwältin und
Notarin, Fachanwältin für Familienrecht, Berlin

Keine zwangsweise Anordnung von
Gespr�chen bei Erziehungsberatungsstelle

§ 1684 Abs. 2, 3 BGB

Das Familiengericht ist nicht befugt, zur Vorbereitung f�r
eine k�nftige Umgangsregelung den Eltern durch eine
zwangsweise durchsetzbare Anordnung die Teilnahme
an fachpsychologischen Gespr�chen bei einer Erzie-
hungsberatungsstelle aufzugeben.
(Leitsatz des Einsenders)

OLG N�rnberg, Beschl. v. 6.3.2006 – 9 UF 546/05 (AG
Hersbruck)

Aus den Gründen: I. Die Parteien, die früher in nichtehe-
licher Gemeinschaft zusammengelebt haben, sind die Eltern
des Kindes A, geb. 1994.
Die Antragsgegnerin übt die alleinige elterliche Sorge für A aus.
Im April 2004 verzog die Antragsgegnerin mit A von W nach
S. Seitdem fand kein Umgangskontakt zwischen dem Antrag-
steller und dem Kind statt.
Der Antragsteller begehrt die Regelung des Umgangs mit A,
die jeglichen Kontakt zum Vater ablehnt.
Das AG – Familiengericht – Hersbruck hat ein psychologisches
Gutachten der Dipl.-Psychologin D eingeholt. Die Sachverstän-
dige ist zu dem Ergebnis gelangt, dass ein Umgang des Kindes
mit seinem Vater grundsätzlich wünschenswert wäre, aktuell
aber ohne Zwischenschaltung von Hilfen (Beratung der Eltern,
therapeutische Maßnahmen für A) aus psychologischer Sicht
auf Grund der derzeitigen heftigen Bekundung eines entgegen-
stehendenWillens des Kindes nicht verantwortet werden könne.
Im Termin am 23.5.2005 haben sich die Parteien – vorbehaltlich
der Finanzierung – auf eine therapeutische Begleitung durch die
Dipl.-Psych. S, bei der die Antragsgegnerin seit August 2004 zur
Aufarbeitung von Beziehungsproblemen in Therapie ist, verstän-
digt, um zu einer konfliktfreien Kommunikation auf Elternebene
zurückzufinden; andernfalls wollte man sich diesbezüglich an die
Erziehungsberatungsstelle wenden.
Nach langen, fruchtlosen Auseinandersetzungen um die Frage
der Finanzierung der ins Auge gefasstenMaßnahmen bei Frau S
durch die Krankenkasse des Antragstellers hat das AG – Fami-
liengericht – Hersbruck durch Beschl. v. 24.11.2005 den Par-
teien aufgegeben, zur Anbahnung einer Umgangsregelung sich
zu gemeinsamen Gesprächen bei der Erziehungs- und Jugend-
beratungsstelle einzufinden und die ihnen angebotenen Termine
wahrzunehmen. Für den Fall derWeigerung ist den Parteien ein
Zwangsgeld in Höhe von 1.000 EUR angedroht worden.
Gegen diese Entscheidung hat die Antragsgegnerinmit Schriftsatz
ihrer Prozessbevollmächtigten vom 1.12.2005 Beschwerde einge-
legt. Auf die Beschwerdebegründung wird Bezug genommen.
Der Antragsteller beantragt die Zurückweisung der Beschwerde.
II. 1. Die Beschwerde ist zulässig (§§ 621 Abs. 1 Nr. 2, 621a
Abs. 1 S. 1 ZPO, §§ 64 Abs. 3, 19 Abs. 1, 20 Abs. 1 FGG).
Das Rechtsmittel richtet sich gegen eine im Verfahren der
freiwilligen Gerichtsbarkeit ergangene Zwischenentscheidung,
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